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Frau Dr. Astrid Mannes 
Platz der Republik 1 
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Sehr geehrte Frau Abgeordnete, 

 

auf die mir zur Beantwortung zugewiesene schriftliche Frage übersende ich Ihnen die 

beigefügte Antwort. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

in Vertretung 

 

 

 

Mahmut Özdemir 



  
 

 

  

  

 

Schriftliche Frage der Abgeordneten Dr. Astrid Mannes  
vom 11. Juli 2024 
(Monat Juli 2024, Arbeits-Nr. 7/192)  
 
 
 
Frage 
Wird sich die Bundesregierung dafür einsetzen, dass die EU-rechtliche Vorgabe ge-
strichen wird, wonach ein Asylsuchender, der aus einem EU-Staat zur Bearbeitung 
seines Antrages in einen aufnahmebereiten Staat außerhalb Deutschlandes gebracht 
werden soll, zumindest eine Verbindung zu diesem Aufnahmestaat haben muss?  
 
 
Antwort 
Die Bundesregierung wird die Überprüfung des Konzeptes der sicheren Drittstaaten 
durch die EU-Kommission im kommenden Jahr abwarten und etwaige Änderungs-
vorschläge im Anschluss bewerten. Nach Art. 59 Abs. 5 lit. b der Asylverfahrensver-
ordnung (EU) 2024/1348 muss zur Anwendung des Konzeptes der sicheren Dritt-
staaten eine Verbindung zwischen dem Antragsteller und dem betreffenden Drittstaat 
bestehen, aufgrund derer es sinnvoll wäre, dass er sich in diesen Staat begibt (sog. 
Verbindungselement).  
 




